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Einbringer
23 Immobilienverwaltungsamt 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis

Hauptausschuss 18.01.2021 auf TO der BS gesetzt
Bürgerschaft 01.02.2021 ungeändert beschlossen

Sozialer und bezahlbarer Wohnungsbau im B-
Plan Nr. 13 – Am Elisenpark

Beschluss:

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ergänzt ihre 
bisherigen Entscheidungen zum Verkauf von Baugrundstücken im B-Plangebiet Nr. 
13 – Am Elisenpark - vom 19.10.2020 (BV-V/07/0271) und vom 16.12.2019 (BV-
V/07/0106) wie folgt:

1. Die Bauparzelle 1 mit einer vorläufigen Größe von ca. 2.099 m² wird für den 
sozialen Wohnungsbau nach der Richtlinie Wohnungsbau Sozial des Landes 
M-V vom 07.02.2017 inkl. Änderungserlass vom 30.01.2019 zum 
Grundstückswert von 516.354 € (entspricht 246 €/m²) öffentlich 
ausgeschrieben. Den Zuschlag erhält derjenige, der die meiste 
Wohnraumfläche nach der vorgenannten Richtlinie schafft.

2. Die Bauparzelle 2 mit einer vorläufigen Größe von ca. 2.960 m² wird für den 
bezahlbaren Mietwohnungsbau öffentlich zum Grundstückswert von 728.160 
€ (entspricht 246 €/m²) ausgeschrieben. Den Zuschlag bei dieser Bauparzelle 
und den Bauzellen 7 und 8 erhält derjenige, der die geringste 
durchschnittliche Startmiete aller neu zu errichtenden Wohnungseinheiten 
auf den jeweiligen Parzellen bietet. Sollte bei mehreren Anbietern die 
durchschnittliche Startmiete gleich sein, erhält derjenige den Zuschlag, der 
den Abschluss eines Erbbaurechtes anbietet. Im Weiteren entscheidet ein 
Losverfahren. 

3. Der im Beschluss vom 19.10.2020 zum Verkauf von Baugrundstücken im B-
Plangebiet Nr. 13 – Am Elisenpark - (BV-V/07/0271) unter Punkt 7 
aufgeführten Erbbauzins von 4 % wird für alle Grundstücke auf 2 % geändert. 
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4. Mit dem Kaufpreis sind die Erschließungsbeiträge und die 
Kostenerstattungsbeiträge nach § 128 bis § 135 BauGB gemäß den 
Satzungen der Universitäts-und Hansestadt Greifswald abgegolten. 

5. In den oben genannten Grundstücksverträgen wird eine Bauverpflichtung bis 
spätestens 31.12.2024 aufgenommen, aber auf ein dingliches Vorkaufsrecht 
zugunsten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald verzichtet.

6. Über das Ergebnis aller Grundstücksausschreibungen im B-Plan 13 wird der 
Hauptausschuss informiert, mit Ausnahme der Einfamilienhausgrundstücke.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
mehrheitlich 4 1

Anlage 1 B-Plan 13 Parzellenflächenpreise öffentlich

Anlage 2 Beschluss BV-V/07/0271 vom 19.10.2020 öffentlich

Egbert Liskow
Präsident der Bürgerschaft


